
 
WSV gemeldet am ________________ 

 
 
 

            S C H Ü T Z E N V E R E I N 
           „Hubertus“ Arnegg Kr. Ulm/Donau e.V. 

 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Schützenverein „Hubertus" Arnegg Kr. Ulm/Donau e.V. 
 

Name / Vorname Geburtstag                               Nationalität 

 
Straße Telefon 

 
PLZ Ort Mitglieds-Nr. WSV Sch. Nr.* 

 
Email-Adresse** 

 
Die gültige Vereinssatzung wird von mir anerkannt. Sie liegt im Schützenheim zur Einsicht aus. 
 
Ich bin bereits Mitglied im Schützenverein ___________________________________________________ . 
Der Schützenverein "Hubertus" Arnegg e.V. soll mein Stammverein / Zweitverein*** werden. 
 

 
Name des Geldinstitutes 

 
 

         
       IBAN:  __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __  

 
        
       BIC-/SWIFT-Code: __  __  __  __  __ __  __  __  __  __  __  

 
 

 
 

 
 

Erklärung bei Minderjährigen: 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter*** in den Schützenverein "Hubertus" 
Arnegg e.V. eintritt und am aktiven Schießen teilnimmt. 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
 

* wird von der Sportleitung vergeben **freiwillige Angabe  *** zutreffendes unterstreichen / nicht zutreffendes streichen 
 

       
 
 
 

             Datenschutz 

Ort / Datum Unterschrift des Antragstellers (wenn volljährig) 

Ort / Datum 

1. Kassierer 1. Vorstand Sportleiter 2. Vorstand 

 

Schützenverein
HUBERTUS 

ARNEGG e.V.
seit 1959



 
Der Schützenverein „Hubertus" Arnegg Kr. Ulm/Donau e.V. verarbeitet die in diesem Aufnahmeantrag enthaltenen Angaben 
zur Person für ausschließlich interne Zwecke des Vereins. Aus Verwaltungs- und schießtechnischen Gründen werden Daten 
per Computer erfasst und an den WSV per Datenträger weitergeleitet. 
Nach §3 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 20.12.1990 bedarf dies Ihrer vorherigen schriftlichen Einwilligung, die Sie 
gleichzeitig mit dem Antrag auf Mitgliedschaft im Schützenverein „Hubertus" Arnegg Kr. Ulm/Donaua e.V. erteilen. Es wird 
zugesichert. dass Ihre Daten unter strikter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzes verarbeitet werden. 
 

Mitgliedschaft 
 
 Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede Person ab der Geburt  werden, bei Minderjährigen mit schriftlicher Erlaubnis des 
gesetzlichen Vertreters. Über den Antrag entscheidet der Ausschuss.. 
 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 

 Die Mitgliedschaft endet  
• durch freiwilligen Austritt 
• durch Streichung von der Mitgliederliste 
• durch Ausschluss aus dem Verein 
• mit dem Tod des Mitglieds 

 
 Beiträge 
        

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge unterliegen dem Beschluss der Jahreshauptversammlung.                             
Eine Aufnahmegebühr wird derzeit nicht erhoben. 

         Mitglieder-Jahresbeiträge ab dem 01.01.2024 
 Schüler bis 14 Jahre      20,-- € 
 Jugendliche ab 14 Jahre      25,-- € 
 Erwachsene allgemein      52,-- € 
 Ehegatten        72,-- € 
 Familien m. Kindern bis 18 Jahre     82,-- € 
  
 
 Austritt 
 

 Der freiwillige Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand oder seinem Stellvertreter schriftlich mitzuteilen. 
 Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 
 Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz 

zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. 
 Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen grob verstoßen hat, durch Beschluss des              

Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
 Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung an der 

Mitgliederversammlung zu. 
 Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses, beim 

Vorstand schriftlich eingelegt werden. 
_Erklärung_ 

 

Ich bin grundsätzlich bereit, bei Bedarf und in angemessenem Rahmen für  folgende Tätigkeiten innerhalb 
des Schützenvereins Arnegg zur Verfügung zu stehen: 
 
Wirtschaftsdienst (1-2 x jhl.)      ja      nein  
 
Schießaufsicht  Fr.-So.  (1-3 x jhl.)      ja      nein 
 
Schießaufsicht  Mi. ab 18.00 (1-3 x jhl.)     ja      nein 
 
Sachkunde/WBK vorhanden      ja      nein 
 
Arbeitseinsatz (1-3 x jhl.)        ja      nein 
 
hierzu zählen z.B.: Auf-/Abbau und Durchführung HubWanPo/Waldweihnacht, Instandhaltung Schießstände etc.   
 

Unterschrift des Antragstellers (wenn volljährig) 

 

Datum / Ort 


